
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1990/4/24 4Ob521/90,
3Ob1560/95

 JUSLINE Entscheidung
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Norm

AußStrG idF WGN 1989 §13

Rechtssatz

Eine rein tatsächliche Prognose (hier: der Vernachlässigung des Kindeswohles während einer psychologischen Phase)

ist der Überprüfung durch den Obersten Gerichtshof auch nach den geänderten Anfechtungsvoraussetzungen der §§

13 = AußStrG entzogen; auch in Außerstreitsachen ist der Oberste Gerichtshof nach der WGN 1989 nicht

Tatsacheninstanz.

Entscheidungstexte

4 Ob 521/90

Entscheidungstext OGH 24.04.1990 4 Ob 521/90

3 Ob 1560/95

Entscheidungstext OGH 29.05.1995 3 Ob 1560/95

nur: Auch in Außerstreitsachen ist der Oberste Gerichtshof nach der WGN 1989 nicht Tatsacheninstanz. (T1)
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